
 
 

HE R A U SG E B E R :  
LA N D R A TSA M T LA N D S B E R G  A M  LE C H  

V O N -KÜ HL M A N N -S T R .  15 
 86899  LA N D SB E R G  A M  LE C H  

KO N TA K T :  
TE L :  08191  129  –  0  O D E R  I N F O @L R A - L L .B A YE R N .D E   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMTSBLATT 

DES LANDKREISES LANDSBERG AM LECH 
 
 

NUMMER  40 LANDSBERG AM LECH ,  07.07.2022 SEITE 209    

 
 

INHALTSVERZEICHNIS  
 
 
 
 
 
 

 
Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern im Landkreis Landsberg  
am Lech vom 07.07.2022 

210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lra-ll.bayern.de


210 

Bekanntmachungen des Landratsamtes Landsberg am Lech  

 

Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern im Landkreis Landsberg  
am Lech vom 07.07.2022 

 
 

Das Landratsamt Landsberg am Lech erlässt aufgrund §§ 20 Abs. 2 Nr. 6, 28 und 22 des Gesetzes über 
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542), zuletzt geändert durch das Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur 
Änderung weiterer Vorschriften vom 18.8.2021 (BGBl. I S. 3908), i. V. m. Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und Art. 
51 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und 
die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) vom 23. Februar 
2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 352), folgende 
Verordnung: 
 
 

§ 1 
Schutzgegenstand 

 
(1) Die in der Übersichtstabelle (Anlage 1) zu dieser Verordnung aufgeführten Einzelschöpfungen 

der Natur werden als Naturdenkmäler unter Schutz gestellt.  
 
(2) Die örtliche Lage des einzelnen Naturdenkmals ergibt sich aus der Übersichtstabelle (Anlage 

1), der Übersichtskarte (Anlage 2) und den Lageplänen (Anlage 3). Vorgenannte Anlagen 1 - 3 
sind Bestandteile dieser Verordnung.  

 
(3) Zur Sicherung der Naturdenkmäler erstreckt sich der Schutz auch auf die Umgebung des je-

weiligen Naturdenkmals (Schutzfläche). Bei Bäumen ist dies der Wurzelraum (Kronentraufe 
plus 1,50 Meter) sowie darüber hinaus der umgebende Bereich, soweit er zum Schutz des 
Wurzelraumes des Naturdenkmals erforderlich ist.  

 
Die Schutzfläche der Kalktuffquelle ergibt sich aus den Anlagen 1 und 3 dieser Verordnung.  

 
(4) Die Naturdenkmäler werden durch amtliche Schilder gekennzeichnet. 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
Bei den unter § 1 geschützten Naturdenkmälern handelt es sich um Einzelschöpfungen der 
Natur, deren besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landes-
kundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich ist.  

 
 

§ 3 
Verbotene Handlungen 

(1) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung, Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals oder seiner Schutzfläche führen 
können, sind verboten. 
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(2) Es sind somit unter Berücksichtigung des § 1 dieser Verordnung, alle Maßnahmen verboten, 
die geeignet sind, das Naturdenkmal sowie dessen Schutzfläche unmittelbar zu schä- 

             digen oder dessen Aussehen zu beeinträchtigen. Es ist deshalb insbesondere verboten,  
1. das als Naturdenkmal festgesetzte Objekt zu entfernen, zu verletzen oder in sonstiger 

Weise zu verändern oder zu beschädigen.  
2. Teile des Naturdenkmals abzuschneiden, abzubrechen, zu beseitigen, zu beschädigen 

oder auf sonstige Weise zu beeinträchtigen. 
3. die Bodengestalt zu verändern, Abgrabungen oder Aufschüttungen vorzunehmen, den 

Boden zu verdichten oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise zu beeinträchtigen. 
4. die Bodenoberfläche zu verändern, zu befestigen oder in sonstiger Weise ganz oder teil-

weise zu versiegeln. 
5. den Wasserhaushalt des Bodens zu beeinträchtigen. 
6. Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anzubringen oder Bänke aufzustellen. 
7. die Schutzfläche außerhalb der zugelassenen Wege zu befahren oder dort Fahrzeuge zu 

parken.  
8. Gegenstände, Abfall, Schutt oder Unrat abzustellen. 
9. zu lagern, zu zelten, Wohnwagen oder Zelte aufzustellen, Feuer anzuzünden oder zu 

unterhalten.  
10. eine andere landwirtschaftliche Nutzung als Grünlandwirtschaft zu betreiben, zu dün-

gen oder Pflanzenschutz- bzw. Pflanzenbehandlungsmittel auszubringen. 
11. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen. 
12. bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder zu erweitern, auch wenn sie keiner bau-

rechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen. 
13. schädliche Stoffe, Chemikalien oder dergleichen auszubringen.  

 
§ 4 

Ausnahmen 
 

Ausgenommen von den Verboten nach § 3 sind  
 

1. Arbeiten zur Sicherstellung der Wasserversorgung in direkter Umgebung zur Kalktuff-
quelle (Naturdenkmal Nr. 2022-02). Auch die Auswirkungen der notwendigen Sicherstel-
lung der Wasserversorgung stellen kein Verbot nach § 3 dieser Verordnung dar.  

 
2. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Beseitigung einer unmittelbar drohen-

den Gefahr für Leben, Gesundheit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind (Gefahr 
in Verzug). Die vorgenannten Maßnahmen sind unmittelbar nach Durchführung bei der 
unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen.  

 
3. der Erhaltung des Naturdenkmals dienende Maßnahmen (insb. fachgerechte Schutz- und 

Pflegemaßnahmen), wenn diese mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde erfol-
gen.  

 
4. das Anbringen von Zeichen und Schildern, die über den Schutz oder die Bedeutung des 

Naturdenkmals informieren, oder von sonstigen Hinweisschildern, wenn die Zustimmung 
der unteren Naturschutzbehörde hierfür vorliegt. 
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§ 5 
Befreiungen 

 
(1) Im Einzelfall kann die untere Naturschutzbehörde unter Anwendung von § 67 BNatSchG 

i.V.m. Art. 56 BayNatSchG Befreiungen von den Verboten dieser Verordnung erteilen.  
 
(2) Die Befreiung nach Abs. 1 kann mit Nebenbestimmungen (u. a. Bedingungen, Auflagen, Be-

fristung, Vorbehalt des Widerrufs) versehen werden. Zur Gewährleistung der Erfüllung dieser 
Nebenbestimmungen kann eine angemessene Sicherheitsleistung gefordert werden. 

 
 

§ 6 
Zuwiderhandlungen 

 
(1) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt 

werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten nach § 3 dieser Verordnung - ohne vor-
liegende Befreiung - zuwiderhandelt.  
 

(2) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig Maßnahmen nach § 4 Nrn. 2 und 3 dieser Verordnung 
ohne Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde veranlasst bzw. durchführt.  

 
(3) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt 

werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Nebenbestimmung nach § 5 Abs. 
2 dieser Verordnung nicht nachkommt.  

 
§ 7 

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Landsberg am Lech, 07.07.2022   Landratsamt:   
 

 
 
                   Thomas Eichinger, Landrat 
 
 
 

Im Zusammenhang mit der Bekanntmachung o. g. Verordnung wird auf Art. 52 Abs. 7 Satz 1 des  
Bayerischen Naturschutzgesetzes -BayNatSchG- in der derzeit geltenden Fassung hingewiesen: 
 
„Eine Verletzung der Vorschriften der Abs. 1 bis 6 ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach der Bekanntmachung der Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die 
die Verletzung begründen sollen, bei der für den Erlass zuständigen Behörde geltend gemacht wird.“ 
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Anlage 1 
zur Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern im Landkreis Landsberg am Lech 

vom 07.07.2022 (Übersichtstabelle) 
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Anlage 2 
zur Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern im Landkreis Landsberg am Lech vom 07.07.2022 

(Übersichtskarte) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 

Anlage 3 zur Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern im Landkreis Landsberg am Lech vom 
07.07.2022 (Lagepläne) 

 
Inhalt: 
Luftbilder der Naturdenkmäler 2022-01 bis 2022-10 
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Landsberg am Lech, 07.07.2022   Landratsamt:   
 

 
 
                   Thomas Eichinger, Landrat 
 


